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KATHRIN SIEGL

SCHEITERHAUFENDARSTELLUNGEN
AUF RÖMISCHEN KONSEKRATIONSPRÄGUNGEN

TAFELN 11-15

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit einem besonderen Typus der
kaiserlichen consecratio- oder Konsekrationsprägungen, nämlich denjenigen
mit der Darstellung eines rogusZiel ist es, eine umfassende Behandlung des
Reverstyps und all seiner Varianten zu geben und dessen erstmaliges Auftreten
und Entwicklung sowie den Bedeutungsinhalt des Bildes zu diskutieren. Am
Ende cles Beitrages folgt eine Beleuchtung der Scheiterhaufendarstellungen
auf den Münzen für den vergöttlichten Claudius II. Gothicus, die vollkommen
von den früheren Scheiterhaufen abweichen. Zuerst ist es jedoch angebracht,
einige Bemerkungen vor allem in Bezug auf den Begriff der Konsekration und
deren Ablauf vorauszuschicken, da diese für das Verständnis der Darstellungen
unverzichtbar sind.

Die consecratio

Bereits gegen Ende der römischen Republik kam erstmals das bis dato in Rom
nicht zu beobachtende Phänomen der offiziellen posthumen Vergöttlichung eines
Sterblichen auf (s. u.). Freilich handelt es sich bei der Sitte der Vergöttlichung nicht
um eine genuin römische Erfindung, sondern vielmehr um eine Fortführung und
Wandlung einer weit älteren Tradition. Wegbereitend und vorbildhaft für diese
Entwicklung waren auf der einen Seite Heroenkulte, die im griechischen Bereich
ausgeübt wurden, auf der anderen Seite die starken Tendenzen zur kultischen
Verehrung hellenistischer Herrscher2.

Dieser Vorgang der Vergöttlichung wird allgemein als Konsekration oder
Apotheose bezeichnet. Das Verb consecrare bedeutet in seinem Ursprung etwas
weihen, etwas durch einen öffentlichen Akt «...aus dem profanen Bereich in den
sakralen Bereich...»2 übertragen. In Bezug auf die Apotheose eines Kaisers oder
eines nahen Angehörigen bedeutet dies, class für den zu Vergöttlichenden nach

1 An dieser Stelle möchte ich Michael Alram, Klaus Vondrovec und Bernhard Woytek
für ihre Hilfe danken.

2 Schulten 1979, S. 11 f.; Zanker 2004, S. 57 f.
3 Kierdorf 1986, S. 46; Clauss 2001, S. 357.
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dem Senatsbeschluss auf honores caelestes durch einen öffentlichen Akt ein Kult
eingerichtet wurde1. Eine solche consecratio konnte nur in Rom stattfinden5. Der
oder die Konsekrierte bekam einen neuen Namen, der durch ein vorangestelltes
divus bzw. diva erweitert wurde1'.

Die Ehre konsekriert zu werden war anfangs in erster Linie durch besondere
Verdienste des divus für die respublica begründet. Stand man in der Zeit unmittelbar
nach der Herrschaft des Augustus einer Konsekration noch skeptisch gegenüber,
entwickelte sie sich -vorausgesetzt, man fiel nicht der damnatio memoriae Auheim
.Iii der Mitte des 1. Jh. n. Chr. zu einer selbstverständlichen Vorgehensweise nach
dem Tod eines Mitglieds des Kaiserhauses. Veranlasste ein Kaiser die consecratio
seines Vorgängers, so drückte dies einerseits seine pietas aus, andererseits stellte
sie eine direkte Verbindung zwischen Herrscher und Nachfolger her und wurde
auf diese Weise als Herrschaftslegitimation verwendet7.

Der erste Römer, der offiziell konsekriert wurde, war C. Iulius Caesar. Für eine
Konsekration bedurfte es jedoch einiger wichtiger rechtlicher Schritte, ohne die
eine solche Erhebung eines Verstorbenen nicht möglich war. Voraussetzung dafür
war ein Senatsbeschluss über die Divinisierung, der noch zu Lebzeiten gefasst
wurde'1. Als Zeichen für die Aufnahme Caesars in den Kreis der Götter wurde
ein Stern gedeutet, der kurz nach dessen Tod im Jahre 44 v. Chr. am Himmel
erschien'1. Dieser Stern, das sidus lulium, ist es auch, der auf den Münzen der
späten Republik oftmals zusammen mit dem Bildnis des vergöttlichten Caesar
auftritt (Taf. II, Abb. Auch Caesars Nachfolger wurden vom Senat göttliche
Ehren und ein Kult zugesprochen. Der Aufstieg des Augustus in den Kreis der

' Kierdorf 1986, S. 48; z. B. CIL VI 32493.
5 Sc.hui.tkn 1979, S. 11; Chantraine 1980, S. 82.
11 Hier ist darauf hinzuweisen, dass das Epiteton divus/-a— vielleicht fallweise - bereits ab

dem Senatsbeschluss übertragen wurde, wie die Passage «...[Marciana Augjusla excessil

divaq(ue) cognominata...» aus den Fasti Ostienses (Inscrlt 13,1) zeigt, Kierdorf 1986, S.

50. Zu den Begriffen deus und divus/-a siehe Ci.auss 2001, S. 356.
7 R.-Ai.iöi.ni 1999, S. 80 f.; Ci.auss 2001, S. 368-374; Zänker 2004, S. 9 f. sowie 18 f. Das

cognomen des Antoninus Pius wird oft darauf zurückgeführt, dass er den Senat um
den Beschluss zu Hadrians consecratio gebeten hat. Hadrian, der durch sein Verhalten
den Mass des Senats auf sich gezogen hatte, drohte nämlich die posthume Erklärung
zum hostis. Wäre dies passiert, wäre die Adoption des Antoninus Pius durch Hadrian
ungültig gewesen, siehe Strack 1933, S. 191 f.; Vittinchoee 1936, S. 88 f.; Ci.auss 2001,
S. 143 f.; Opfer 2008, S. 211 und 221.

H Gesche 1978, S. 371 schreibt hingegen Folgendes: «Insgesamt gesehen ergibt sich
damit der auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig erscheinende Befund, daß ein
Vergottungsbeschluß für Caesar noch vor seinem Tode verabschiedet worden sein
muß, daß aber mit dessen Ausführung offensichtlich nicht zu Caesars Lebzeiten
begonnen wurde», weiters «... muß man zu dem Schluß kommen, daß die Vergottung
Caesars nicht nur aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeführt wurde, sondern daß
sie von vorneherein erst für den toten Caesar vorgesehen war». Ebenso Schulten 1979,
S. 14; siehe dazu allgemein Dobesch 1966, Dobesch 1971.

Gass. Dio 45,7,1; Plin. nat. 2,23: «...eo sidere significari vulgus credidit Caesaris animam
inier de.orum inmort/dium niimina reeeptam...».
Schulten 1979, S. 15 f.
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Götter wurde jedoch nicht durch ein astrales Symbol bestätigt, sondern durch
Numerius Atticus, der berichtete, er habe die effigies des verstorbenen Princeps
bei den Leichenfeierlichkeiten in den Himmel fahren gesehen".

Diese beiden Beispiele zeigen deutlich zwei wichtige Punkte auf, die für eine
Konsekration unerlässlich waren: Zum einen der Senatsbeschluss, der eine
rechtmäßige Vergöttlichung durch die Einrichtung eines Kultes mit Kultstätte
und Priester erst möglich machte. Der Senat führte also die Konsekration nicht
selbst durch, sondern leitete die Konsekration lediglich ein1-. Die consecralio
selbst wurde von einem Magistraten - meist war dies der Nachfolger des zu
konsekrierenden Kaisers - durchgeführt". Zum anderen eine Bestätigung,
dass der Verstorbene zum divus wurde. Dies konnte einerseits durch besondere
Himmelserscheinungen, andererseits, wie z. B. im Falle des Augustus, durch einen
Schwurzeugen bestätigt werden". Dies ist hauptsächlich in der ersten Hälfte des
1-Jh. n. Chr. von Relevanz, da der Beschluss zur Divinisierung vom Senat erst
nach dem Begräbnis gefasst wurde. In der darauffolgenden Zeit kam es zu einer
Umkehrung der Reihenfolge; der Senatsbeschluss ging also von da an dem funus
publicum zeitlich voraus".

In Rom war die Kremation ca. ab dem 4. Jh. v. Chr. vorherrschende
Bestattungssitte"'. Der Vorgang der Verbrennung selbst ging meist mit aufwändigen
und vor allem kostspieligen Leichenfeierlichkeiten einher, was in der Zeit der
Republik nicht selten von Aristokratenfamilien genutzt wurde, um ihren sozialen
Rang öffentlich zur Schau zu stellen. Mit dem Beginn des Prinzipats waren
es vor allem die Kaiser selbst, denen solch pompöse Leichenfeierlichkeiten
zuteil wurden17. Cassius Dio berichtet vom Begräbnis des Augustus, dass sein

" Suet. Aug. 100; Kierdorf 1986, S. 57 f. Der genaue Bericht Cassius Dios über das
Begräbnis des Augustus soll an dieser Stelle nicht weiter besprochen werden. Zur
kritischen Beurteilung der Textquelle siehe Kikrdorf 1986, S. 56-58; siehe unten
Anm. 17.

- Schulten 1979, S. 11. Bisher wurde oft der Beschluss zur Divinisierung eines Kaisers
durch den Senat als cons«:ra/('o/Konsekration bezeichnet. Kierdorf 1986, S. 46-49 zeigt
jedoch, dass mit dem Begriff weniger der Beschluss des Senats gemeint ist, da dieser
nicht selbst die consecralio durchführt, sondern vielmehr die Einrichtung des Kultes.

1:1

Clauss 2001, S. 358.
' Ein Schwurzeuge wurde dann jedoch nicht zur Voraussetzung, wie die Divinisierungen

z. B. der Livia und des Claudius zeigen, siehe Vittinghoff 1936, S. 109; Kierdorf 1986,
S. 61-63, bes. 62 f.

1' Kierdorf 1986, S. 61; v. a. die Untersuchungen von Kierdorf 1986, S. 52 f. sind hierbei
besonders aufschlussreich. Auch der Schwurzeuge wurde schon bald, wahrscheinlich
bereits um die Mitte des 1. Jh. n. Chr., obsolet, siehe Kierdorf 1986, S. 61-63. Vittinghoff
1936, S. 77-80. 107 f. spricht von einer Umkehrung erst ab dem 2. Jh. n. Chr.
Toynbee 1971, S. 39 f. T. Lucretius Cartts (Euer. 3,890-893) berichtet, dass man in
der späten Republik drei verschiedene Bestattungsarten praktizierte: Kremation,
Körperbestattung und Einbalsamierung. Die Körperbestattung war vor allem in
den ärmeren Schichten vertreten, da eine Kremation meist ein gewisses Vermögen
voraussetzte.

17 Zur Bedeutung von Begräbnissen und der Konsekration römischer Kaiser als Medium
der Selbstdarstellung und Massenunterhaltung siehe allgemein Zanker 2004.
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Leichnam zuerst auf dem Forum aufgebahrt wurde, bis er in Begleitung seiner
Angehörigen, der Senatoren, der Ritter, der Priester, der Prätorianergarde und
des römischen Volkes auf das Marsfeld überführt wurde, wo der tote princeps auf
einen Scheiterhaufen gelegt wurde18. Nach einer decursio, einer traditionellen
Umschreitung des Scheiterhaufens, wurde dieser entzündet1".

Für die Bestattungen der Kaiser zumindest des 1. Jh. n. Chr. und ihrer
Angehörigen ist eine Kremation anzunehmen. Eine Ausnahme stellt die
Bestattung der Poppaea, der Frau Neros, dar. Nero veranlasste nach ihrem Tod
im Jahre 65 n. Chr. ihre Konsekration. In den Annalen des Tacitus ist zu lesen,
dass ihre sterblichen Uberreste nicht nach «... Romanus mos...» verbrannt, sondern
«.. .regnum externorum consuetudine...» einbalsamiert wurden20. Es ist anzunehmen,
dass trotzdem ein Junus publicum stattfand, bei dem ein Wachsbild der Poppaea
verbrannt wurde21.

Die Verbrennung eines wächsernen Abbildes des Verstorbenen ist uns für die
Begräbnisfeierlichkeiten des Pertinax und des Septimius Severus überliefert22.
Die Gründe hierfür lagen jedoch nicht in einer anderen Bestattungsart.
Nach seiner Ermordung im März 193 wurde Pertinax nicht sofort zum Gott
erhoben; dies geschah erst einige Monate nach dessen Tod auf Bestreben seines

Nachfolgers Septimius Severus. Dieser veranlasste, dass ein el'öcoAov aus Wachs im
Triumphalgewand auf dem Forum aufgebahrt wurde. Nach der laudatio funebris
wurde das Bildnis in einem langen Trauerzug aufs Marsfeld gebracht, wo es auf
einem reich dekorierten Scheiterhaufen verbrannt wurde. Vom Scheiterhaufen
aus stieg ein Adler in die Lüfte. «Kai ö uäv rieQtiva'^ outcog rtf)av<ruaf)ri2:Q

18 Gass. Dio 56,42,1-3. Zur Aufbahrung des Leichnams am Forum und dem
anschließenden Leichenzug zum Marsfeld im Detail siehe Zänker 2004, S. 20-43.

10 Gass. Dio 56,42,1-3; er schreibt weiters, dass während der Verbrennung ein Adler
mit dem numen des Augustus gen Himmel stieg. Außerdem habe der Senatsbeschluss
über die Vergöttlichung noch stattgefunden, bevor Augustus verbrannt und
bestattet wurde. Schon Vittinghofk 1936, S. 107 und später Kierdorf 1986, S. 57

mahnen jedoch zur Vorsicht. Viele Indizien legen nahe, dass Gassius Dio nicht vom
tatsächlichen, sondern von einem durch die Traditionen seiner Zeit gefärbten Ablauf
der Bestattungsfeierlichkeiten berichtet. Ohne Kritik an den literarischen Quellen:
Toynbee 1971, S. 58 f. Schulten 1979, S. 16 f. verweist lediglich auf Vittinghofk.

20 Tac. ann. 16,6,2.
21 Diese Beobachtung machte bereits Schiller 1872, S. 201 aufgrund einer Textstelle bei

Plin. nat. 12,83, die besagt, dass Nero bei Poppaeas Begräbnis eine große Menge an
Räucherwerk verbrannte. Chantraine 1980, S. 84; Kierdorf, 1986, S. 51 f.

22 Oi'i'ER 2008, S. 209 hält die Verbrennung eines Wachsbildnisses für die gängige
Vorgehensweise: «The real body of the person to be deilied was normally swiftly
removed for a relatively private burial soon alter the death», so auch Davif.s 2000,
S. 10 und Zankf.r 2004, S. 14-16, der dabei auf die Bestattung des Antoninus Pius
verweist, siehe SHA Aur. 7,10. Als «...Argument für die regelmäßige Benutzung des
Scheinleibes...» sieht er die Tatsache, dass die Errichtung eines Scheiterhaufens, wie
ihn Gass. Dio 75,5,3-5 und Herodian. 4,2,6-11 beschreiben, sicherlich mehrere Tage
in Anspruch genommen hat, siehe Zanker 2004, S. 47.

2:! Gass. Dio 75,4-5. Der Adler galt besonders im Orient als Vogel der Sonne und in
diesem Kontext auch als Träger der Seelen in den Himmel, siehe Schütten 1979, S. 22 f.
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Für Septimius Severus wird Ähnliches berichtet. Der Kaiser verstarb 211 in
Eboracum (York), also weit von der Hauptstadt des Imperiums entfernt. Es ist wieder
Cassius Dio, der von der Kremation des Kaisers noch in Britannia berichtet. Die
Gebeine des Verstorbenen wurden aufgesammelt und in einer Urne nach Rom
gebracht, wo sie im Mausoleum des Hadrian bestattet wurden'-'1. Damit waren
die Bestattungsfeierlichkeiten freilich nicht abgeschlossen. Die Erhebung eines
Kaisers zum Gott konnte, wie bereits erwähnt, in Italien nur unter verschiedenen
Voraussetzungen geschehen. Herodian gibt uns ein detailliertes Bild von der
weiteren Vorgehensweise-'': Da die sterblichen Uberreste des Septimius Severus
bereits bestattet worden waren, wurde ein Wachsbildnis gefertigt, das auf einer
Kline aus Elfenbein gelagert war. Das Bildnis wurde täglich von Ärzten besucht,
die seinen stetig schlechter werdenden Zustand feststellten20. Nachdem der Tod
festgestellt worden war, wurde das el'öcoAov auf dem Forum aufgebahrt. Der
Leichenzug führte weiter zum Marsfeld, wo bereits ein Scheiterhaufen für die
Verbrennung bereitstand. Nach einer Reihe von decursionesxim den Scheiterhaufen
wurde das Feuer entfacht. Zu guter Letzt stieg ein Adler von der Spitze des
Bauwerks gen Himmel, um die Gottwerdung des Kaisers zu visualisieren.

Die vorangehenden Beschreibungen zeigen, class die Bestattungsfeierlichkeiten
des Pertinax und des Septimius Severus eine Gemeinsamkeit aufweisen27: die
Verbrennung eines Scheinleichnams; es war also ein funus imaginarium2S. Die
Gründe hierfür sind eine andere Bestattungsart, d. h. Körperbestattung, eine
nachträgliche Konsekration und der Tod fernab der Hauptstadt'"'. Da trotzdem,
obwohl die Einäscherung eines realen Leichnams unmöglich war, eine solche
zumindest imitiert wurde, drängt sich der Verdacht auf, dass der Vorgang der
Verbrennung im Laufe der Zeit und besonders ab der Mitte des 2. Jh. n. Chr. eine
zentrale Stellung im gesamten Prozess der consecratio einnahm, die Apotheose

Gass. Dio 76,15,4; SHA Sept. Sev. 24,1-2.
Herodian. 4,2.

-1' Zanker 2004, S. 18 führt den trefflichen Vergleich mit dem Begräbnis des französischen
Königs Franz I. an, das «...vielleicht sogar durch die Kenntnis antiker Quellen angeregt
war». Elf Tage nach seinem Ableben wurde der Eindruck erweckt, dass der König noch
immer lebte, indem man beispielsweise neben dem Leichnam Festmähler abhielt.
Zanker 2004, S. 18 schreibt dazu: «In diesem Fall ist der Sinn des Rituals eindeutig.
Der König konnte als Herrscher nicht sterben, bevor die Übertragung der Macht auf
den Nachfolger nicht vorgeführt werden konnte.»
Eine ähnliche Vorgehensweise, also die Notwendigkeit eines funus imaginarium, ist
wohl auch bei anderen Mitgliedern des Kaiserhauses anzunehmen, für die (anfangs)
aus welchen Gründen auch immer eine ordentliche Bestattung/Verbrennung samt
Konsekration nicht möglich war, wie beispielsweise im Fall der Poppaea, siehe Kierdorf
1986, S. 67 f.

~8 Zu den fune.ra imaginaria, der These der Doppelbestattung und der damit verbundenen
Problematik siehe Vittinoiioit 1936, S. 110-112; Kierdorf 1986, S. 43-45. Auch
die Frage nach dem angewandten Bestattungsritus spielt eine große Rolle, siehe
Cmantraine 1980, S. 73-80 mit weiterführender Literatur.
Cmantraine 1980, S. 82 f.; Ci.auss 2001, S. 365 f.
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des Verstorbenen quasi verbildlichte30. Diese Annahme wird durch eine Textstelle
in den Arvalakten, die auf die Bestattung der Matidia Bezug nimmt, bestätigt ".
Anscheinend ist hier mit dem Wort consecratio (in consecrationem) wegen der
Mengenangabe von Salböl und Weihrauch der Verbrennungsvorgang an sich
gemeint3-. Diese Vorstellungen werden auch dadurch deutlich, class unter
Antoninus Pius ein Reversbild auf Konsekrationsmünzen auftaucht, das der
römischen Münzprägung bis dahin unbekannt war: der Scheiterhaufen (rogus)33.

Der rogus

Wie oben bereits dargelegt nimmt der rogus im gesamten Divinisierungsprozess
eine zentrale Rolle ein. «Er bewirkt die Einleitung des eigentlichen
Apotheosevorganges, da ja durch die Einäscherung des Verstorbenen der
Ubergang aus seiner Vergänglichkeit in die Unsterblichkeit erst möglich wird»,
wie P. Schulten so trefflich bemerkt3'1. Bei der Analyse der rogus-Darst.e 1 Inngen
sind wir in der glücklichen Lage, sowohl auf literarische, als auch auf bildliche
Quellen zurückgreifen zu können.

Das lateinische Wort rogus bezeichnet einen Scheiterhaufen, der zur
Verbrennung eines Leichnams diente. Das äußere Erscheinungsbild gleicht aber
weniger einer Ansammlung von Brennmaterial, wie der deutsche Ausdruck
Scheiterhaufen vielleicht vermuten lässt, als vielmehr einem monumentalen Bau
mit Türen, Fenstern und Nischen. Herodian vergleicht in seinem Bericht über
die Bestattungsfeierlichkeiten des Septimius Severus das Aussehen dieser rogi mit
dem von Leuchttürmen3"'. Betrachtet man die Darstellungen von Leuchttürmen
auf Mosaiken oder Sarkophagen, so erscheint dieser Vergleich passend31'. Dem
Bericht Herodians zufolge bestand der rogus aus fünf Stockwerken, deren
Grundrisse ähnlich einer Stufenpyramide nach oben hin immer kleiner wurden.
Der Bau selbst bestand aus Holzbalken, die Außenwände waren mit Gold- und

30 So bereits Bickkrmann 1978, S. 93 f.; Kierdorf 1986, S. 64 f.; Daviks 2000, S. 11; Ci.auss
2001, S. 364 f.; Zanker 2004, S. 12.

31 CIL VI 2080: C(aio) Heren[ni]o Apella / L(ucio) [Coe]l[io? Rjufo co(n)s(ulibus) / [mj
agi[st]erio / [C(ai) Vit/ort Hosüli Ge[t]ae / X K(alendas) lanuar(ias) / in consecra[tionem
MJatidiae Aug(ustae) socrus Imp(eraloris) Caesaris Traiani Hadriani Aug(usti) unguenti
p(ondo) II nomine / collegi(i) fralrpum Arvali]um per C(aium) Vitorium Hosidium Gelam

magfistrum) missum Iuris p(ondo) I. item nomine calatorfum].
32 So bereits Vittinghoff 1936, S. 78 f. 80; Kierdorf 1986, S. 54. 66.
33 Vittinghoff 1936, S. 80; Kierdorf 1986, S. 67. Es sind rogus-Darstellungen auf Münzen

für den vergöttlichten Aelius Caesar bekannt, die jedoch von Pink 1933, S. 209 f. und
Strack 1937b, S. 670 f. als Fälschungen erkannt wurden. Die Authentizität der Münzen
wurde auch von Mattingly (BMC III, S. 364. 549) angezweifelt. Strack 1937a, S. 90,
Anm. 262.

31 Schuften 1979, S. 21.
33 Herodian. 4,2,7-8.
3,1 Siehe z. B. Stuhi.eauth 1938, S. 139-163.
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Elfenbeinskulpturen und mit Malereien dekoriert, das Innere des Scheiterhaufens
war mit Feuerholz und Räucherwerk gefüllt ".

Ein ähnliches Bild vom Aussehen eines rogus gibt uns Cassius Dio, als er vom
funus imaginarium des Pertinax berichtet. Die Fassaden des dreigeschossigen
Baus zierten zahlreichen Statuen und Gold- und Elfenbeindekor. Auf dem letzten
Stockwerk thronte eine Statuengruppe, die den Kaiser in einer Quadriga zeigte".

Die bildliche Darstellung des rogus aufMünzen

Wie bereits erwähnt traten ragus-Darstellungen vergleichsweise spät auf
Münzreversen auf. Eine Übersicht ist in Tab. I gegeben. Bevor wir unsjedoch näher
mit ihnen beschäftigen, sollen einige wenige Worte über Konsekrationsprägungen
im Allgemeinen in der römischen Kaiserzeit vorausgeschickt werden.

Mit den sog. Konsekrationsprägungen, zu denen Münzen mit Scheiterhaufendarstellungen

zählen, wurden diejenigen Mitglieder des Kaiserhauses geehrt, die
offiziell in den Götterhimmel erhoben wurden. Schon Octavianus ließ seinen
vergöttlichten Adoptivvater C. Iulius Caesar als divus lulius und sich selbst als
divi filius auf Münzen darstellen. Was das Aussehen der Münzen betrifft, handelt
es sich dabei jedoch eher um eine Art Prototyp (Taf. 11, Abb. 1). Ein im Großen
und Ganzen fixes Gestaltungsmodell mit dem Porträt des Vergöttlichten auf
dem Avers und einem mit dessen consecratio verbundenen Bild auf dem Revers
manifestierte sich erst im Laufe des späten 1. Jh. n. Chr.

Die consecratio wird auf Münzen durch mannigfaltige Bilder propagiert.
Es sind Symbole der Ewigkeit, der aeternitas, beispielsweise der Phönix oder
ein Stern, Kultstätten (Tempel und Altäre) und Symbole, die direkt mit dem
Divinisierungsprozess und der Himmelfahrt verbunden sind '1'1. Auf den Aversen
sind die Porträts der Vergöttlichten bald capite velato, bald barhäuptig dargestellt.
Zudem können divi stattdessen auch die Corona radiata oder einen Lorbeerkranz
tragen. In den Legenden werden die Namen der neuen Götter und Göttinnen im
Nominativ oder Dativ genannt. Die Reversbilder werden zumeist von der Legende
CONSECRATIO begleitet.

" Bernhart 1917, S. 140 f. verweist auf das Begräbnis des Hephaistion. Diod. 17,115
berichtet, class Alexander der Große nach dem Tode des Hephaistion, eines
seiner engsten Vertrauten, von großer Trauer erfüllt wurde. Er ließ für ihn einen
monumentalen, mehrstöckigen Scheiterhaufen errichten, dessen Fassaden mit
Statuen, Gemälden, Waffen und anderen Kostbarkeiten dekoriert waren. Nach der
Verbrennung wurde ein Heroenkult für den Verstorbenen eingerichtet. Trotz der mehr
oder minder summarischen Beschreibung liegt die Vermutung nahe, dass eben dieser
Scheiterhaufen unmittelbares Vorbild der römischen kaiserlichen Scheiterhaufen
war oder dass die kaiserzeitlichen Scheiterhaufen und der des Hephaistion auf ein
gemeinsames Urbild zurückgehen.

:,s Gass. Dio 75,5,3-5.
''' Siehe dazu die Zusammenstellung der Konsekrationsprägungen von Schulten 1979

und Zanker 2004, S. 55 f.
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Kaiser und Divinisierte Nominale1" Datierung Referenz Abbildung
Faustina maior AE-Mdl, S nach 140 RIC III 1135, Taf. 11, Abb. 2

(diva Tauslina) 1189

Antoninus Pius Au, D, S, As 161 RIC III 435-438, Taf. 11,

(divus Antoninus) 1266-1268 Abb. 3-5
L. Verus D, S 169 RIC III 596b, Taf. 12,

(divus Verus) 1511-1512 Abb. 10-11

Faustina minor Au, D, S, As 176-180 RIC III 747-749, Tal. 11,

(diva Tauslina pia) 1707-1709 Abb. 6-9
M. Aurelius Au, D, S 180 RIC III 275, Taf. 12, Abb. 12

(divus M. Antoninus pius) 662 Taf. 13, Abb. 13

Pertinax Au, S 193 RIC IV, 1 24B, -
(divus Pertinax pius paler) 660c

Septimius Severus Au, D, S 211 RIC IV, 1 191F, Taf. 13,

(divus Severus pius) 49OB Abb. 14-15
Caracalla S 217-222 RIC IV,2 719 -
(divus Antoninus magnus)
lulia Maesa D, S 224 RIC IV,2 379, Taf. 13, Abb. 16

(diva Maesa augusla) 712-713
Valerianus II. An, AE-Mdl, 257/258 RIC V, 1 10,28, Taf 13, Abb. 17

(divus Valerianus caesar) S, As 35, 43

Claudius II. An 270 RIC V, 1 256, 267 -
(divus Claudius)

Nigrinianus Au 284/285 RIIC V/2 471 -
(divus Nigrinianus)
Constantius I. Chlorus Sol 310-313 RIC VI 809 Taf. 13, Abb. 18

(divus Constantius)

Tab. I Übersicht über die römischen Prägungen mit ragtcs-Darstellung.

Als Faustina maior, die Gattin cles Antoninus Pius, im Oktober des Jahres 140 n.
Chr. starb, wurde sie umgehend zur diva erhoben. Der trauernde Kaiser ließ -
vermutlich nicht nur unmittelbar nach ihrem Tode, sondern wahrscheinlich
während seiner gesamten Regierungszeit - unzählige Münzen für seine
vergöttlichte Gattin prägen". Unter den zu dieser Zeit erstmals auftretenden
Reversbildern auf Konsekrationsprägungen findet sich auch der Scheiterhaufen,
der für Faustina maior nur auf Buntmetallmünzen und Medaillons geprägt
wurde'12.

Au=Aureus, An=Antoninian, D=Denar, S=Sesterz, As=As, AE-Mdl=AE-Medaillon,
Sol=Solidus.

11 Zur Datierung siehe Strack 1937a, S. 10 f.; Mattinoi.y 1948, S. 147; Bechtoi.d 2011, S.

260.
12 Strack 1937, S. 90.
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